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FINANZPOLITIK

Zusammenhang ebenfalls deutlich herausgearbeitet, 
der im übrigen nur dem auf nationaler Ebene bekann
ten Tatbestand entspricht, daß für die wirtschaftlichen 
W irkungen einzelner oder m ehrerer Steuern weniger 
ihre absolute Höhe als ihre Differenzierung maßgeb
lich ist, weil diese durch Anpassungsvorgänge viel

weniger ausgeglichen werden können. Das gleichen 
W ettbewerbsbedingungen entsprechende Maß der Dif
ferenzierung und die noch hinzunehmenden Ab
weichungen erfordern allerdings schwierige — vor 
allem auch wirtschaftstheoretisch fundierte — Unter
suchungen. j

Die Neuordnung 

des italienischen Steuersystems
Dr. Gioachino^Fraenkel-Haeberle, Rom

Nicht nur die Bundesrepublik Deutschland muß sich m it einer Steuerreform auseinandersetzen, auch Italien  
bereitet sich auf eine ähnliche Umstellung vor. D abei geht es allerdings nicht nur um die Einführung der 
Mehrwertsteuer im Zuge der Steuerharmonisierung der E W G , sondern zugleich um eine vö llige  Umstrukturie
rung des gesamten Steuersystems. Schon seit Jahren ist man sich darüber einig, daß das geltende kom plizierte  
Steuersystem hoffnungslos veraltet ist. Es entspricht nicht mehr den Erfordernissen der W irtschafts- und Sozial- 
entwickiung. Eine Expertenkommission hat daher einen Gesetzentwurf zur Steuerreform ausgearbeitet. M itte  
des vergangenen Jahres wurde er vom M inisterrat verabschiedet und an das Parlam ent w eitergele itet. M it den 
Zielen und den wichtigsten Neuerungen dieses Entwurfs beschäftigt sich der folgende Beitrag.

D ie  ersten Sdiritte auf dem W eg zur Steuerreform 
wurden 1962 gemacht, als eine Experten-Kommis- 

sion mit der Ausarbeitung eines Reformentwurfs 
beauftragt wurde. Inzwischen hat die Regierung den 
Entwurf den zuständigen parlamentarischen Gremien 
sowie dem Beirat für W irtschaft und A rbeit (Consiglio 
Nazionale per TEconomia e il Lavoro — CNEL) zur 
Prüfung vorgelegt. Ob das Gesetz noch während dieser 
Legislaturperiode — die nächsten Parlam entswahlen 
finden im Laufe dieses Jahres sta tt — von Abgeord
netenkammer und Senat angenommen wird, bleibt 
abzuwarten. Bedeutet doch eine Änderung des Be- 
steuerungssystem s einen schwerwiegenden, kompli
zierten und folgenreichen Eingriff in die Wirtschaft. 
Aufgrund internationaler Verpflichtungen muß die 
Steuerreform — zumindest teilweise — bis 1970 in 
Kraft treten.

DER GESETZENTWURF

Der Entwurf, der heute zur Diskussion steht, betrifft 
nicht das ganze Besteuerungssystem, sondern nur 
Teilbereiche; die direkten Steuern, einen großen 
Teil der indirekten Steuern, die wichtigsten „tributi 
locali", d .h . die von den Gemeinden und anderen 
öffentlichen Körperschaften mit territorialer Kompe
tenz erhobenen Steuern oder Abgaben, die Erbschaft
steuer und einzelne kleine Steuern.

V orgesehen ist nicht nur eine Verbesserung des der
zeitigen Systems, sondern die völlige Um strukturie
rung nach den Richtlinien einer neuen Globalkon
zeption, und zwar im Hinblick auf Modernisierung, 
Anpassung an eine konkurrenzfähige W irtschaft und 
Verwirklichung der gegenüber der EWG eingegan
genen Verpflichtungen.

Hierbei ist zu betonen, daß der Gesetzgeber keine 
Ausweitung der Steuereinnahm en anstreb t; sein Ziel 
ist vor allem eine angem essenere Lastenverteilung, 
eine Kosteneinsparung in der Steuerverwaltung und 
damit eine Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit.

Im einzelnen hält sich der Entwurf an folgende Leit
linien: Eine gründliche Durchforstung des derzeitigen 
Gestrüpps von Verordnungen und Sonderregelungen — 
u. a. ist auch eine weitgehende Abschaffung der be
stehenden Privilegien vorgesehen — soll Ordnung 
in die Steuerbestimmungen bringen und eine elasti
schere Handhabung des Steuerinstrum entarium s er
möglichen. Vor allem sollen die neuen steuerlichen 
Tatbestände eine Anpassung an die jeweiligen w irt
schaftspolitischen Ziele sowohl im Rahmen der kurz
fristigen K onjunkturlenkung als auch im Hinblick auf 
die Erreichung längerfristiger Z ielprojektionen er
leichtern. So wird das neue Steuersystem  derart auf
gebaut, daß sich das Parlam ent bei Bedarf jeweils
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auf eine Anhebung oder Senkung der Steuersätze 
beschränken kann, ohne die Bestimmungen ändern 
zu müssen.

Diese Vereinfachung, die auch den Vorteil größerer 
Übersichtlichkeit mit sich bringt, verfolgt u. a. das 
Ziel, bestehende Unsicherheiten und Zweifel beim 
Umgang mit dem Fiskus zu beseitigen. Der Steuer
zahler soll sich künftig auch allein, d. h. ohne Exper
tenhilfe, zurechtfinden können. Irrtümer, die darauf 
beruhen, daß er sich auf den Steuersatz einer be
stimmten Grundsteuer verläßt und dann feststellen 
muß, daß noch verschiedene Zusatzsteuern anfallen, 
sollen vermieden werden.

DURCHSETZUNG DER STEUERGLEICHHEIT

Ferner ist das neue Steuersystem um eine bessere 
Verwirklichung des bereits in der Verfassung fest
gelegten Grundsatzes der Steuergleichheit bemüht. 
Die Steuerprogression soll „gerediter" und „logischer" 
werden: gerechter in dem Sinne, daß künftig bei glei
cher Bemessungsgrundlage auch wirklich Gleichheit der 
Steuerbelastung herrscht; logischer insofern, als in 
der Progression allzu hohe Sätze verm ieden werden 
sollen, da sie negativ auf Produktionsvolumen oder 
Ersparnisbildung einwirken bzw. der Steuerhinter
ziehung mit ihren w ettbew erbsverzerrenden Auswir
kungen Vorschub leisten.

Vorgesehen ist w eiterhin ein neuer Verteilungsschlüs
sel für die Einnahmen von Regierung und Kommunen. 
Und last but not least ist eine Reorganisation bzw. 
Umstrukturierung der Steuerverwaltung erforderlich. 
Damit sollen ein besseres Verhältnis zum Steuer
zahler, eine Revision der Veranlagungs- und Erhe
bungskriterien sowie der M odalitäten erreicht werden.

AUFBAU AUF SECHS GRUNDSTEUERN

Nach dem Entwurf wird das italienische Besteuerungs
system künftig auf sechs G rundsteuern aufbauen. 
Dabei sind vier direkte und zwei indirekte Steuern 
zu unterscheiden.

Die d i r e k t e n  Steuern setzen bei den Einkünften 
natürlicher und juristischer Personen an. Im einzelnen 
sind dies:
□  Die Steuer auf Einkünfte aus selbständiger und 

nichtselbständiger Arbeit. Es handelt sich um eine 
progressive Personalsteuer auf das Einkommen. 
Die Progression reicht von 7 Vo bei einem Jahres
einkommen von 500 000 Lire bis zu 70 Vo bei einem 
Jahreseinkommen von über 500 Mill. Lire. (Diese 
Einkommensteuer ersetzt drei derzeitige Steuern).

□  Die Steuer auf Einkünfte aus Kapitalvermögen, 
d. h. aus landwirtschaftlichem Vermögen und sonsti
gem Grundbesitz in Form von Mieten, Pachten, 
usw., aus Kapitalbeteiligungen an Unternehmen

in Form von Zinsen, Dividenden usw. Die Ein
künfte werden nach Abzug der Spesen mit einem 
Steuersatz von 8-12 Vo belastet.

□  Die Steuer auf den Gewinn juristischer Personen, 
die nach ihrer Bilanz besteuert werden. Der Steuer
satz beträgt 32 Vo. Diese Steuer wird gegebenen
falls — wie auch die Einkommensteuer — mit der 
Steuer auf die Einkünfte aus Kapitalvermögen 
kumuliert. Sie ersetzt die derzeit bestehende 
„Steuer auf Gesellschaften" sowie die „Obligations- 
steuer". Ein Teil der Steuer kann vom Aktionär 
oder Inhaber der Schuldtitel in seiner Steuer
erklärung abgesetzt werden, um eine völlige Dop
pelbesteuerung der W ertpapiere zu vermeiden.

□  Die Steuer auf den Kapitalwertzuwachs von Grund
stücken (Grund und Boden sowie Gebäuden). Der 
Steuersatz verläuft progressiv von 3 Vo bis 30 Vo. 
Bemessungsgrundlage ist der Wertzuwachs, wie 
er sidi aus dem unterschiedlichen Kaufpreis bei 
zeitlich aufeinanderfolgenden Veräußerungen des
selben Grundstücks ergibt. Diese Realsteuer soll 
der in den letzten Jahren  immer stärker zu
nehm enden Bodenspekulation Einhalt gebieten.

Der Gesetzentwurf sieht w eiterhin eine V ereinheit
lichung der Termine für Fälligkeiten, Veranlagung und 
Erhebung der Steuern vor.

Die i n d i r e k t e n  Steuern umfassen die neue Um
satzsteuer und eine kommunale Verbrauchsteuer:
□  Mit der Einführung der M ehrwertsteuer werden 

grundsätzlich neben den W arenlieferungen alle 
Leistungen, die ein Unternehmer gegen Entgelt 
erbringt, erfaßt. Durch Überwälzung soll diese 
Steuer jedoch die Endverbraucher, also die öffent
lichen Haushalte und die privaten Verbraucher, 
treffen. Der Satz dieser allgem einen Verbrauch
steuer liegt bei 10 Vo. Die M ehrwertsteuer, die 
aufgrund internationaler Verpflichtungen einge
führt und spätestens am 1.1. 1970 in Kraft treten 
wird, trägt zur Vereinheitlichung des Umsatz
steuersystem s im EWG-Raum bei.

□  Die kommunale Zusatz-Verbrauchsteuer wird nur 
beim Übergang der W are an den Endverbraucher 
erhoben. Sie beträgt etwa 5Vo, kann aber — je 
nach W arenkategorien — zwischen 1 Vo und 10 Vo 
variieren, so daß z. B. Luxusgüter höher besteuert 
werden als lebensnotwendige Güter.

Die Gesamtbelastung durch die indirekten (Ver
brauch-) Steuern wird also zwischen 11 Vo und 20 Vo 
liegen.

Ferner sind wesentliche Vereinfachungen im Bereich 
der Erbschaftsteuer und der Schenkungsteuer, der 
Grunderwerbsteuer, der Stempelmarkensteuer usw. 
vorgesehen. Nach dem Reformentwurf sollen dem 
Staat die Einnahmen aus drei Steuern, nämlich aus 
der Einkommensteuer, aus der Steuer auf den Gewinn 
der Kapitalgesellschaften und aus der M ehrwertsteuer,
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zufließen. Die Einnahmen aus der Steuer auf Ein
künfte aus Kapitalvermögen, aus der Zusatz-Ver- 
braudisteuer und aus der Steuer auf den Kapitalwert
zuwachs von Grundstücken werden dagegen den Kom
munen zugute kommen. Besonders bei der Einkom
mensteuer und der S teuer auf Einkünfte aus Kapital
vermögen soll die unterschiedliche Zweckbestimmung 
— einmal Überweisung an den Staat, das andere Mal 
an die territorialen Körperschaften — den Unterschied 
zwischen Einkommen aus Arbeit und Einkommen 
aus Kapital unterstreichen.

BESSERUNG DER STEUERMORAL

Nach Ansicht der Privatwirtschaft stellt das Projekt 
eine geeignete Diskussionsgrundlage dar. Voraus
setzung ist jedoch, daß sich die Beziehungen zwischen 
Fiskus und Steuerzahler bessern und die Steuerver
waltung in ihrer Struktur und Organisation den Er
fordernissen einer modernen W irtschaft angepaßt wird.

Eine Reihe von Vorschlägen betrifft denn auch die 
Reorganisation der zentralen und territorialen Finanz
ämter, eine Revision der kommunalen Kompetenzen, 
eine Dezentralisierung, Koordinierung und V erein
heitlichung der Zuständigkeiten, eine Vereinfachung 
und Rationalisierung der Vorgänge, eine V ervollstän
digung des Grundbuchsystems und eine Neufest
setzung der Kompetenzen der Steuerfahndungsbe- 
hörde.

Ziel dieser Neuerungen ist letzten Endes eine Besse
rung der Steuermoral des Steuerpflichtigen. Die Steu
erhinterziehungen nehmen in dem Maße ab, in dem 
das Steuersystem „vernünftig" auf gebaut und gehand-

habt wird. Ob sich allerdings der Vorsatz, die Steuer
privilegien abzuschaffen, verwirklichen läßt, bleibt 
abzuwarten. Die Erfahrung lehrt, daß diese „gute 
Absicht" schon w iederholt verkündet, aber noch nie 
in die Tat umgesetzt wurde. So scheint in diesem 
Punkt eine gewisse Skepsis berechtigt.

Zu Kritik hat das Prinzip Anlaß gegeben, wonach die 
Veranlagung und Erhebung der Steuern, die den 
territorialen Körperschaften zugute kommen, vom 
staatlicäien Finanzamt vorgenommen werden soll. 
Diese Zentralisierung der Befugnisse höhle die 
Autonomie der Gemeinden w eiter aus. Dabei soll die 
neue Handhabung — so w ird offiziell erklärt — nur 
den Gemeinden einen Abbau ihres Verwaltungs
apparates erlauben und sie somit finanziell entlasten.

Außerdem wird die Diskriminierung der Kapitalgesell
schaften gegenüber den Unternehmensformen bean
standet, die von der Steuer auf die Einkünfte aus 
Kapitalvermögen erfaßt werden. Die Unterschiedlich
keit der Sätze führe zu V erzerrungen in der gesamten 
Unternehm ensstruktur und entspreche nicht der Grund
konzeption des Reformentwurfs, die von dem Prinzip > 
der Belastungsgleichheit bei gleicher Bemessungs
grundlage ausgeht.

Nicht zuletzt wird das Fehlen einer geeigneten Rege
lung auf dem Gebiet der Firmenselbstfinanzieruiig 
bedauert. Diese Lücke im Reformwerk könne die 
W irtschaftsentwicklung beeinträchtigen.

Es steht aber außer Zweifel, daß im ganzen dieser 
Entwurf ein gelungener Versuch ist, das veraltete 
Steuersystem  endlich den Erfordernissen einer moder
nen W irtschafts- und Sozialordnung anzupassen.
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